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Das neue Cu3erner Bmitjefetv
Der ©tabtrat ijat bert SJtitgüebern beS ©roßen ©tabt»

rateS einen ©ntrourf p einem neuen Saugefetje für bie
©tabt Sutern pgefteüt. DaS tjente in Ä'raft ftefjenbe
33'augefeh ftammi auS bem $ahre 1864 mit einer Sau»
orbnung non 1867 unb ift längft reoifionSbebürftig ge=
root'ben. Das jepige Saugejep enthält 28 Artitel; im
Sntrourf ift bie Siegelung ber r»eitfrf)ict)tigen SDtaterie in
154 Irtiteln oorgefeßen. Die baupolizeilichen Aufgaben
tjaben fid) eben au ci) bei bem ftarfen Anroadjfen ber
©tabt oermehrt unb bie moberne iommunale gürforge
für SBoi)nung§|pgiene oerlqngt größere Singriffe inS
SBauroefen als früher. -

Da§ neue Saugefep fießt Seftimmungen für |>eimat»
frf)uh oor, laut meieren ber ©tabtrat oerpftidjtet ift, bie

fuSfüljrung non Sauten, roelcfje bem DrtS», ©trafen»
ober SanbßhaftSbilb, bem $tuß» ober ©eeufer pr offen»
baren Unprbe gereichen mürben, p untetfagen. Sei
Umbau, Stbänberung oon ©ebäuben ober ©ebäubeteilen
ooti gerichtlicher, funftgeroerbtieijer ober befonberer arct)i=
teftonifcher Sebeutung ift bem ©tile, bem St)aralter unb
ber ©eftaltung biefer Sauten fRedpung p tragen. Sau»
projelten, roeiche biefen Slnforberungen nietjt entfprechen,
famt bie ©eneßmigung oerfagt merben.

Der ©efeheSenltourf regelt bann bie teeßnifeßen @e=

fidjtSpuntte betreffs ber ©tabtbebauung, bie SeitragS»
pflid)t für ©trafen, Sßege unb ifMtje. Der Seitrag
beS einzelnen Seteiligten foH fiel) auf bie $älfte ber
äBertoermetjrung feiner 2iegenfcßaften belaufen. An bie
Soften ber Umroanblung oon cßauffierten gaßrbaßnen
w foteße mit fcßaltbämpfenben Selägen tonnen bie An»
fiöfjer p Seiträgen bis auf bie £>älfte ßerangepgen
werben, ,Qur ©rlebigung ftreitiger Anfprücße in ben
ourd) baS ©efeß oorgefeßenen fallen ernennt baS Ober»
geriet eine ©djatpngStommiffion oon brei SRitgliebew
rttit brei ©rfahmännern.

§ür bie Döße ber @ebäube ift eine SUajimalgrenje
»on 18 m feftgefeßt, mit Ausnahme für SJlonumental»

Säge, Hobelwerk und Holzhandlung
P-ViEli & Ca., Rhäzüns (Graub.).

Grosses Lager in feinjährigem
Älpenpd)tenl)olz, Föl)ren- u. Lärd}enbretter,
».Schreinerware", Bauholz nad) Liste, rohgefräste

^ gehobelte Bretter, englische Riemen, Krallen-
täfer, Fusslambris, Keljlleisten, Latten

Pallisaden^olz
„ Schwarten- und Bündelbrennholz Sägemehl etc.
Moderne Trockenanlage - (4154) —" Telephon

bauten auf großen flößen unb für inbuftrielte ©tabliffe«
mente, menu ber Setrieb eine Ausnahme oerlangt.

Ä'ein ©ebäube barf oßne bie Dacßrooßnung mefjr als
fünf berooßnte ©efeßoffe haben. Ute put Aufenthalt
oon SRenfcßen bienenben iliäume müffen ntinbeftenS 2,5 m
lichte £>öße befißen. hieben biefen Sorfcßriften fieht ber
©ntrourf betreffenb SöohnungSßpgiene anbere gute Se»

ftimmungen oor unb ber ©tabtrat hat baS Stecht, bei
Uebelftänben eingreifen p tonnen.

DaS jetzige Saugefeh gibt bem ©tabtrat bei Heber»

tretungen leine auSbrüctlicße ©Iraflompeteng. SRacE) bent
©ntrourf tonnen abficfjtliclje unb fahrlöffige Uebertretungen
beS ©efeheS mit Süßen oon $r. ,20—500 geaßnbet toer»
ben. kleben ben Sauherren tonnen auch bie bauleiten»
ben unb auSführenben Dedßnifer unb £anbroerfer für
ihre eigenen Uebertretungen mit ©trafen belegt merben.
Dlebftbem finb bie gegen baS ©efeß oerftoßenben Sau»
arbeiten p befettigen. Die Abroanblung oon ©trafan»
Zeigen bureß baS ©tattßalteramt ift an bie 3ufiimmttng
beS ©emeinbeorganS gebnnbe.n.

Der ©efeßeSentrourf folgt ben ©runbfähen für mo»
berne ©fäbteanlagen unb roahrt hiebet, mie feßon auSge»

führt, bie gefunbßeitltcßen SRomente für bie Seoölferung
in hohem ÜJiaße. Die Kompetenz beS ©tabtrateS, fcßäb»

liefen AuSroücßfen unb ber USBilltür im Sauroefen ener»

gifch entgegenzutreten, mirb gefeftigt, maS im Qntereffe
ber Iiigemeinheit nur p begrüßen ift.

Dcv * <5asï?e*6.
©S ift heute für ben gadimann fchtoer, ftch unter

ben oielen ©pfiemen oon ©aSherben precht p ßnben
unb ohne roeitereS p ertennen, meldjeS roohl baS Sefie
ift. SefonberS biefe forage p beantmorten, börfte fehr
ferner fein, benn eS gibt mehrere anertannt gute ©p»
jieme. 3" biefen phlt un^meifelhaft auch her ,,§off»
mann"»@aSherb, benn er hat bieS baburci) bemiefen, baß
er fid) im $n» unb 3luSlanb eine große Slnphl ^rennbe
ermorben hat.

3»ig- l. Sis- 2.

DaS SRariantefie an einem ©aSherb ift fein Srenner.
Seim ,,^offmann"»@aSherb ift ber Doppeibrenner ($ig.
1—2) ber ihn auSjeidjnenbe Deil. Srennertonfiruttionen
ähnlicher Ausführung beftehen mohl, boch ift bie SRifch»
tammer fehr gut auSgebilbet. ferner finb bie Srenner»
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Das neue Luzerner Baugesetz.
Der Stadtrat hat den Mitgliedern des Großen Stadt-

rates einen Entwurf zu einem neuen Baugesetze für die
Stadt Luzern zugestellt. Das heute in Kraft stehende
Baugesetz stammt aus dem Jahre 1864 mit einer Bau-
ordnung von 1867 und ist längst revisionsbedürftig ge-
worden. Das jetzige Baugesetz enthält 28 Artikel; im
Entwurf ist die Regelung der weitschichtigen Materie in
154 Artikeln vorgesehen. Die baupolizeilichen Aufgaben
haben sich eben auch bei dem starken Anwachsen der
Stadt vermehrt und die moderne kommunale Fürsorge
für Wohnungshygiene verlangt größere Eingriffe ins
Bauwesen als früher.

Das neue Baugesetz steht Bestimmungen für Heimat-
schütz vor, laut welchen der Stadtrat verpflichtet ist, die
Ausführung von Bauten, welche dem Orts-, Straßen-
oder Landschaftsbild, dem Fluß- oder Seeufer zur offen-
baren Nnzierde gereichen würden, zu untersagen. Bei
Umbau, Abänderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen
von geschichtlicher, kunstgewerblicher oder besonderer archi-
tektomscher Bedeutung ist dem Stile, dem Charakter und
der Gestaltung dieser Bauten Rechnung zu tragen. Bau-
Projekten, welche diesen Anforderungen nicht entsprechen,
kann die Genehmigung versagt werden.

Der Gesetzesentwurf regelt dann die technischen Ge-
sichtspunkte betreffs der Stadtbebauung, die Beitrags-
Pflicht für Straßen, Wege und Plätze. Der Beitrag
des einzelnen Beteiligten soll sich auf die Hälfte der
Wertvermehrung seiner Liegenschaften belaufen. An die
Kosten der Umwandlung von chauffierten Fahrbahnen
m solche mit schalldämpfenden Belägen können die An-
siößer zu Beiträgen bis auf die Hälfte herangezogen
werden. Zur Erledigung streitiger Ansprüche in den
durch das Gesetz vorgesehenen Fällen ernennt das Ober-
gmcht eine Schatzungskommifsion von drei Mitgliedern
wit drei Ersatzmännern.

Für die Höhe der Gebäude ist eine Maximalgrenze
von 18 in festgesetzt, mit Ausnahme für Monumental-
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bauten auf großen Plätzen und für industrielle Etablisse-
mente, wenn der Betrieb eine Ausnahme verlangt.

Kein Gebäude darf ohne die Dachwohnung mehr als
fünf bewohnte Geschosse haben. Alle zum Aufenthalt
von Menschen dienenden Räume müssen mindestens 2,5 m
lichte Höhe besitzen. Neben diesen Vorschriften sieht der
Entwurf betreffend Wohnungshygiene andere gute Be-
stimmungen vor und der Stadtrat hat das Recht, bei
Uebelständen eingreifen zu können.

Das jetzige Baugesetz gibt dem Stadtrat bei Ueber-
tretungen keine ausdrückliche Strafkompetenz. Nach dem
Entwurf können absichtliche und fahrlässige Uebertretungen
des Gesetzes mit Bußen von Fr. 20—506 geahndet wer-,
den. Neben den Bauherren können auch die bauleiten-
den und ausführenden Techniker und Handwerker für
ihre eigenen Uebertretungen mit Strafen belegt werden.
Nebstdem sind die gegen das Gesetz verstoßenden Bau-
arbeiten zu beseitigen. Die Abwandlung von Strasan-
zeigen durch das Statthalteramt ist an die Zustimmung
des Gemeindeorgans gebunden.

Der Gesetzesentwurf folgt den Grundsätzen für mö-
derne Städteanlagen und wahrt hiebei, wie schon ausge-
führt, die gesundheitlichen Momente für die Bevölkerung
in hohem Maße. Die Kompetenz des Stadtrates, schäd-

lichen Auswüchsen und der Willkür im Bauwesen ener-
gisch entgegenzutreten, wird gefestigt, was im Interesse
der Allgemeinheit nur zu begrüßen ist.

Der „Hoffmann" - Gasherd.
Es ist heute für den Fachmann schwer, sich unter

den vielen Systemen von Gasherden zurecht zu finden
und ohne weiteres zu erkennen, welches wohl das Beste

ist. Besonders diese Frage zu beantworten, dürfte sehr

schwer sein, denn es gibt mehrere anerkannt gute Sy-
steme. Zu diesen zählt unzweifelhaft auch der „Hoff-
mann"-Gasherd, denn er hat dies dadurch bewiesen, daß
er sich im In- und Ausland eine große Anzahl Freunde
erworben hat.

Fig. 1- Fig. 2.

Das Markanteste an einem Gasherd ist sein Brenner.
Beim „Hoffmann"-Gasherd ist der Doppelbrenner (Fig.
1—2) der ihn auszeichnende Teil. Brennerkonstruktionen
ähnlicher Ausführung bestehen wohl, doch ist die Misch-
kammer sehr gut ausgebildet. Ferner sind die Brenner-
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